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Hinweis: Das Land Baden-Württemberg informiert über die zuständigen Ministerien im Internet auch 
über Gesetze und Verordnungen, z.B. unter www.wm.baden-wuerttemberg.de,  
Energie und Wohnungsbau > Wärmeschutz und Energieeinsparung > Energieeinsparverordnung;  
die Texte können dort eingesehen und als pdf-Datei abgerufen werden. Die amtliche Fassung des hier 
abgedruckten Verordnungstextes ist im Gesetzblatt für Baden-Württemberg veröffentlicht und im Inter-
net unter http://www.vd-bw.de einsehbar. Das Gemeinsame Amtsblatt kann über die Staatsanzeiger 
für Baden-Württemberg GmbH, Breitscheidstraße 69, 70176 Stuttgart, Telefon 0711 66601-0, Telefax 
0711 66601-34 bezogen werden. 
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Umsetzung der Energieeinsparverordnung in Baden-Württemberg 
 
Am 1. Dezember 2009 tritt die "Verordnung der Landesregierung zur Durchführung der Ener-
gieeinsparverordnung (EnEV-Durchführungsverordnung – EnEV-DVO)" in Baden-Württemberg 
in Kraft. Sie passt die Regelungen der bis dahin gültige EnEV-DVO vom 6. Mai 2003 zur Um-
setzung der energiesparrechtlichen Vorschriften der EnEV an die zwischenzeitlich bereits zum 
zweiten Mal geänderte Energieeinsparverordnung an. 
 
Die wesentlichen Inhalte bleiben jedoch unverändert: Die Nachweise zur Einhaltung der An-
forderungen nach der EnEV für zu errichtende Gebäude bzw. für bestehende Gebäuden und 
Anlagen mittels Berechnungen für das gesamte Gebäude sind durch einen Planverfasser nach 
§ 43 Landesbauordnung zu erstellen. Damit sind auch weiterhin Personen, die die Berufsbe-
zeichnung "Architekt/Architektin" führen dürfen, in Baden-Württemberg uneingeschränkt ohne 
zusätzliche formale Qualifikationsverpflichtungen "nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften 
der Länder zur Unterzeichnung von bautechnischen Nachweisen des Wärmeschutzes oder der 
Energieeinsparung bei der Errichtung von Gebäuden berechtigt". Damit sind sie auch "nach § 
21 EnEV ausstellungsberechtigte Person" und damit beispielsweise nachweisberechtigt im 
Rahmen der Beantragung von Fördermitteln bei der KfW. Für Innenarchitekten und Innenarchi-
tektinnen gilt dies für die mit dieser Berufsaufgabe verbundenen Vorhaben. Wenn der Planver-
fasser selbst nicht die erforderliche Fachkunde hat, hat er gegebenenfalls einen Sachverstän-
digen hinzuziehen. 
 
Entfallen ist allerdings die in der DVO alter Fassung vorgeschriebene Verpflichtung für den 
Planverfasser, sich "durch stichprobenhafte Kontrollen davon zu überzeugen, dass die bauli-
chen Anlagen entsprechend den Nachweisen zur Energieeinsparung ausgeführt werden." 
Diese Forderung war von der Architektenkammer als nicht praxisgerecht und angesichts der 
Aufgaben des Bauleiters nach § 45 LBO als hinfällig kritisiert worden. 
 
Im Übrigen wurde die EnEV-DVO an die derzeit gültige Rechtslage angepasst, dabei soweit 
möglich gestrafft und konsequent um Regelungen bereinigt, die aufgrund der EnEV-Novelle 
entbehrlich geworden sind. So entfällt gemäß § 24 EnEV die Antragspflicht für Ausnahmen bei 
Baudenkmälern oder sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz und damit die Not-
wendigkeit, in der EnEV-DVO hierfür eine zuständige Behörde zu benennen. Zu den inzwischen 
in der EnEV geregelten "Unternehmererklärungen" werden nur noch die Aufbewahrungs- bzw. 
Vorlagepflicht bei der zuständigen Behörde geregelt. Allerdings verpflichtet die neue EnEV-
DVO die Aussteller hierbei ausdrücklich zur Aufklärung gegenüber den Eigentümern. 
 
Aber auch die Baurechtsbehörde hat zusätzliche Aufgaben erhalten, indem sie nun für die 
Überwachung der Ausführung als zuständig erklärt wurde: sie kann sich durch Kontrollen 
davon überzeugen, dass die Ausführung den geführten Nachweisen bzw. ausgestellten Erklä-
rungen entspricht.  
 
Allerdings ändert auch dies nichts an der Tatsache, dass in Baden-Württemberg der Wärme-
schutznachweis bzw. Energieausweis nicht mehr Bestandteil der bautechnischen Nachweise 
und damit nicht mehr Bestandteil des bauordnungsrechtlichen Verfahrens ist! Es erfolgt somit 
weder eine Prüfung im Genehmigungsprozess noch gar durch einen Prüfingenieur. Die Nach-
weise sind nicht mit dem Bauantrag einzureichen, sondern ausdrücklich erst nach Fertigstel-
lung der baulichen Anlage vom Bauherrn bei der Baurechtsbehörde vorzulegen. 
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Verordnung der Landesregierung  
zur Durchführung der Energieeinsparverordnung 
(EnEV-Durchführungsverordnung – EnEV-DVO) 
Vom 27. Oktober 2009 – GBl. Nr. 20 vom 18. November 2009, S. 669 
 
Es wird verordnet auf Grund von 
1.  § 7 Abs. 2 und 4 und § 7a Abs. 2 des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) in der Fassung 

vom 1. September 2005 (BGBl. I S. 2685), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
28.März 2009 (BGBl. I S. 643), 

2.  § 36 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fassung vom 
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 603): 

 
 
§ 1  Zuständigkeit 
 
(1)  Die untere Baurechtsbehörde nach § 46 der Landesbauordnung (LBO) ist für die Durch-

führung der Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 29. April 2009 (BGBl. I S. 954) in der 
jeweils geltenden Fassung zuständig, soweit in dieser Verordnung nichts anderes be-
stimmt ist. 

(2)  Die untere Baurechtsbehörde ist Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs.1 Nr.1 
OWiG bei Ordnungswidrigkeiten nach § 8 dieser Verordnung und § 27 EnEV.  

 
 
§ 2 Zu errichtende Gebäude 
 
(1)  Für alle in den Geltungsbereich der Energieeinsparverordnung fallenden Gebäude sind im 

Auftrag des Bauherrn die Nachweise zur Einhaltung der Anforderungen nach den §§ 3 
oder 4 EnEV von einem Planverfasser nach § 43 LBO zu erstellen. Für die Zuziehung von 
Sachverständigen gilt § 43 Abs. 2 LBO. Sachverständige sind insbesondere Personen im 
Sinne von § 21 EnEV. 

(2)  Der Bauherr hat sich unverzüglich nach Abschluss der Arbeiten von einem Sachverstän-
digen in einer schriftlichen Erklärung bestätigen zu lassen, dass die Wärmeerzeugungs-
systeme, Verteilungseinrichtungen und Warmwasseranlagen die Mindestanforderungen 
nach den §§ 13 und 14 EnEV erfüllen. Wurden die Arbeiten von Fachbetrieben ausge-
führt, haben diese die schriftliche Erklärung abzugeben. 

(3)  Der Bauherr hat sich unverzüglich nach Abschluss der Arbeiten von einem Sachverstän-
digen in einer schriftlichen Erklärung bestätigen zu lassen, dass die Klimaanlagen und 
sonstige Anlagen der Raumlufttechnik die Mindestanforderungen nach § 15 EnEV erfül-
len; Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4)  Nach Fertigstellung der baulichen Anlage sind die Nachweise nach Absatz 1, der Ener-
gieausweis nach § 16 EnEV und die Erklärungen nach Absatz 2 und 3 der zuständigen 
Baurechtsbehörde vom Bauherrn unverzüglich vorzulegen. 

(5)  Die Baurechtsbehörde kann sich durch Kontrollen davon überzeugen, dass die Ausfüh-
rung den Nachweisen nach Absatz 1 entspricht. Zu diesem Zweck kann die Baurechtsbe-
hörde den Bauherrn zur Erteilung der notwendigen Auskünfte und Vorlage der notwendi-
gen Unterlagen verpflichten. 
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§ 3  Bestehende Gebäude und Anlagen 
 
(1)  Soweit Nachweise zur Einhaltung der Anforderungen nach § 9 Abs.1 Satz 1 EnEV im 

Verfahren nach § 9 Abs.1 Satz 2 EnEV geführt werden, sind sie durch einen Planverfasser 
zu erstellen; § 43 Abs. 2 LBO gilt entsprechend. Bei verfahrensfreien Vorhaben sind die 
Nachweise durch einen Sachverständigen zu erstellen. § 2 Abs.1 Satz 3 gilt sinngemäß. 

(2)  Der Energieausweis nach § 16 EnEV beziehungsweise die Unternehmererklärungen nach 
§ 26 a EnEV sind vom Eigentümer der zuständigen Baurechtsbehörde unverzüglich zuzu-
leiten. Die Sachverständigen oder die Fachbetriebe haben den Eigentümer auf diese Ver-
pflichtung hinzuweisen. Zur Erfüllung der Hinweispflicht genügt es, wenn ein deutlicher 
Hinweis in der Unternehmererklärung nach § 26 a EnEV erfolgt oder wenn dem Eigentü-
mer ein entsprechendes Merkblatt übergeben wird. 

(3)  Die Nachweise nach Absatz 1 sind vom Eigentümer aufzubewahren; sie sind der Bau-
rechtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. 

(4)  Die Baurechtsbehörde kann sich durch Kontrollen davon überzeugen, dass die Ausfüh-
rung den Nachweisen nach Absatz 1 oder den Unternehmererklärungen nach § 26 a EnEV 
entspricht. Zu diesem Zweck kann die Baurechtsbehörde den Eigentümer zur Erteilung 
der notwendigen Auskünfte und Vorlage der notwendigen Unterlagen verpflichten. 

(5)  Absatz 2 gilt nicht für Wohngebäude mit nicht mehr als zwei Wohnungen. Für diese 
Gebäude sind die Nachweise nach Absatz 1, der Energieausweis nach § 16 EnEV sowie 
die Unternehmererklärungen nach § 26 a EnEV vom Eigentümer aufzubewahren; sie sind 
der Baurechtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. 

 
 
§ 4 Schriftform, elektronische Form 
 
Nachweise und Erklärungen nach den §§ 2 und 3 bedürfen der Schriftform. Die elektronische 
Form ist zulässig, sofern eine Behörde Empfängerin ist. 
 
 
§ 5  Verwendbarkeitsnachweise 
 
Für Bauprodukte, an die Anforderungen nach der Energieeinsparverordnung gestellt werden, 
sind die Nachweise über ihre Verwendbarkeit entsprechend den Regelungen des Vierten Teils 
der Landesbauordnung zu führen. 
 
 
§ 6  Ausnahmen und Befreiungen 
 
(1)  Zuständige Behörde nach § 24 Abs. 2 und § 25 EnEV ist die oberste Baurechtsbehörde. 

Sie wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Zuständigkeit an das Regierungspräsi-
dium Tübingen, Landesstelle für Bautechnik, zu übertragen. 

(2)  Die zuständige Behörde kann verlangen, dass der Antragsteller das Vorliegen der Vor-
aussetzungen durch Gutachten nachweist. 
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§ 7  Ausnahmen für Gebäude öffentlicher Körperschaften 
 
§ 1, § 2 Abs.1, 4 und 5, § 3 Abs.1 Satz 1, Abs. 2 bis 4 und § 6 Abs.1 gelten nicht für Gebäude 
des Bundes, des Landes, einer anderen Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts oder 
einer Kirche, sofern diese Gebäude unter den Anwendungsbereich des § 70 LBO fallen. Der 
Bauherr ist dafür verantwortlich, dass die Anforderungen der Energieeinsparverordnung ein-
gehalten werden. 
 
 
§ 8 Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrig im Sinne von § 8 Abs.1 Nr. 3 EnEG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 
1.  entgegen § 2 Abs. 4 die Nachweise, Unternehmererklärungen und den Energieausweis 

der Baurechtsbehörde nicht vorlegt, 
2.  entgegen § 3 Abs. 2 den Energieausweis oder die Unternehmererklärungen der Bau-

rechtsbehörde nicht zuleitet, 
3.  entgegen § 3 Abs. 3 die Nachweise nach § 3 Abs.1 auf Verlangen der Baurechtsbehörde 

nicht vorlegt,  
4.  entgegen § 3 Abs. 5 die Nachweise, Unternehmererklärungen oder den Energieausweis 

auf Verlangen der Baurechtsbehörde nicht vorlegt. 
 
 
§ 9  Übergangsvorschriften 
 
Diese Verordnung ist nicht anzuwenden, wenn für das Vorhaben vor Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung der Bauantrag gestellt oder das Vorhaben der Gemeinde zur Kenntnis gegeben wur-
de. Auf verfahrensfreie Bauvorhaben ist diese Verordnung nicht anzuwenden, wenn mit der 
Ausführung vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung begonnen worden ist. Auf Bauvorhaben 
nach den Sätzen 1 und 2 ist die EnEV-Durchführungsverordnung vom 6. Mai 2003 (GBl. S. 228), 
zuletzt geändert durch Artikel 16 des Gesetzes vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 884, 890), 
weiter anzuwenden. Abweichend von Satz 3 darf auf Verlangen des Bauherrn nach dieser 
Verordnung verfahren werden, wenn über den Bauantrag noch nicht bestandskräftig entschie-
den ist oder im Kenntnisgabeverfahren mit der Ausführung noch nicht begonnen werden darf. 
 
 
§ 10 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
Diese Verordnung tritt am 1. Dezember 2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt die EnEV-
Durchführungsverordnung vom 6. Mai 2003 (GBl. S. 228), zuletzt geändert durch Artikel 16 des 
Gesetzes vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 884, 890), außer Kraft. 


